
Öffentliche Bekanntmachung
der Stadtratswahl in der Großen Kreisstadt Eilenburg

und der

Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Kospa-Pressen

(Ortsteile Behlitz, Hainichen, Kospa, Pressen, Wedelwitz und Zschettgau)

am 09. Juni 2024

1. Die Wahl  des Stadtrates in der Großen Kreisstadt Eilenburg und die  Wahl des
Ortschaftsrates in der Ortschaft Kospa-Pressen findet am Sonntag, 09. Juni 2024
statt.

2. Die Zahl der zu wählenden Mitglieder für den Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilen-
burg beträgt 22 (zweiundzwanzig), die Zahl der in den Ortschaftsrat zu wählenden
Mitglieder beträgt 9 (neun).

3. Das Wahlgebiet für die Stadtratswahl ist das Gebiet der Großen Kreisstadt Eilen-
burg und besteht aus einem Wahlkreis, das Wahlgebiet für die Ortschaftsratswahl
ist das Gebiet der Ortschaft und besteht aus einem Wahlkreis.

4. Die Parteien und Wählervereinigungen werden hiermit aufgefordert, Wahlvorschlä-
ge beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses bei der Stadtverwaltung Ei-
lenburg, Marktplatz 1, 04838 Eilenburg einzureichen. Wahlvorschläge können frü-
hestens am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der Stadtrats- und Orts-
chaftsratswahl und müssen spätestens am 04.04.2024 bis 18.00 Uhr schriftlich
eingereicht werden. Die elektronische Form ist ausgeschlossen.

5. Jeder Wahlvorschlag für die Stadtratswahl der Stadt Eilenburg darf höchstens 33
Bewerber enthalten, jeder Wahlvorschlag für die Ortschaftsratswahl darf höchs-
tens 14 Bewerber enthalten.  Jede Partei  und jede Wählervereinigung kann für
jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen.

6. Die Wahlvorschläge müssen nach Inhalt und Form den Vorschriften der §§ 6a ff.
des Kommunalwahlgesetzes (KomWG) und der §§ 16 und 17 der Kommunalwahl-
ordnung (SächsKomWO) entsprechen; die folgenden in § 16 Abs. 3 SächsKomWO
genannten Unterlagen sind dem Wahlvorschlag beizufügen. 

 Erklärung jeder Bewerberin und jeden Bewerbers, dass sie bzw. er der Auf-
nahme in den Wahlvorschlag unwiderruflich zustimmt und sie bzw. er nicht
für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag als Bewerberin oder Be-
werber benannt ist nach dem Muster der Anlage 17 SächsKomWO,

 Bescheinigung der zuständigen Gemeinde über die Wählbarkeit für jede Be-
werberin und jeden Bewerber nach dem Muster der Anlage 17 SächsKom-
WO,

 Ausfertigung  der  Niederschrift  über  die  Mitglieder-/Vertreterversammlung
zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber einschließlich der zugehö-
rigen Versicherung an Eides statt nach den Mustern der Anlagen 19 und 20
SächsKomWO,

 im Falle der Anwendung von § 6c Absatz 1 Satz 4 KomWG eine von dem für
den Landkreis oder die Gemeinde zuständigen Vorstand oder sonst Vertre-
tungsberechtigten der Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wähler-
vereinigung unterzeichnete schriftliche Bestätigung, dass die Voraussetzun-
gen für dieses Verfahren vorlagen, 



 beim  Wahlvorschlag  einer  mitgliedschaftlich  organisierten  Wählervereini-
gung oder  einer  Partei,  deren Satzung nicht  gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1, Satz 2 des Parteiengesetzes der Bundeswahlleiterin oder dem
Bundeswahlleiter mitgeteilt worden ist, die gültige Satzung zum Nachweis
der mitgliedschaftlichen Organisation,

 beim Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählerverei-
nigung für jede Unterzeichnerin und jeden Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges eine Bescheinigung der zuständigen Gemeinde über ihr bzw. sein Wahl-
recht nach dem Muster der Anlage 21 SächsKomWO,

 bei ausländischen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern eine Versicherung
an Eides statt nach § 6a Absatz 3 KomWG. 

Die Unterlagen liegen bei  der Stadtverwaltung Eilenburg,  Bürgerbüro,  während
der allgemeinen Öffnungszeiten zur Abholung bereit.

7. Wählbar in den Stadtrat sind Bürgerinnen und Bürger der Stadt, also jede und
jeder Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes und jede bzw. je-
der  Staatsangehörige  eines anderen Mitgliedstaates  der Europäischen Union,
die oder der das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten
in der Stadt wohnt und nicht nach § 31 Absatz 2 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.
Wählbar in den Ortschaftsrat sind Bürgerinnen und Bürger der Stadt, also jede
und jeder Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes und jede bzw.
jeder Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union,
die oder der das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten
in der Ortschaft wohnt und nicht nach § 31 Absatz 2 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.

8. Jeder Wahlvorschlag für die Stadtratswahl muss von 80 zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung des Wahlvorschlages Wahlberechtigten, die keine Bewerber des Wahl-
vorschlages sind, unterstützt werden (Unterstützungsunterschriften).

Jeder Wahlvorschlag für die Ortschaftsratswahl muss von 20, zum Zeitpunkt der
Unterzeichnung des Wahlvorschlages Wahlberechtigten, die keine Bewerber des
Wahlvorschlages sind, unterstützt werden (Unterstützungsunterschriften).

Die  Wahlberechtigung  muss  zum  Zeitpunkt  der  Unterzeichnung  des  Wahlvor-
schlags  gegeben sein.  Die  Unterstützungsunterschrift  muss  von  der  bzw.  dem
Wahlberechtigten bei der Stadtverwaltung Eilenburg auf einem Unterschriftsform-
blatt unter Angabe von Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift der
Hauptwohnung sowie des Tages der Unterschrift  eigenhändig  geleistet  werden.
Eine Wahlberechtigte bzw. ein Wahlberechtigter kann für dieselbe Wahl nur für ei-
nen  Wahlvorschlag  eine  Unterstützungsunterschrift  leisten.  Hat  eine  oder  ein
Wahlberechtigter für dieselbe Wahl für mehrere Wahlvorschläge eine Unterstüt-
zungsunterschrift geleistet, sind alle ihre bzw. seine Unterschriften ungültig. Eine
geleistete Unterstützungsunterschrift kann nicht zurückgenommen werden.

Die Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung des Wahlvorschlages
und nachfolgender Anlegung des Unterstützungsverzeichnisses in der Stadtverwal-
tung Eilenburg, Marktplatz 1, 04838 Eilenburg, im Bürgerbüro während der übli-
chen Dienststunden 

Montag geschlossen
Dienstag und Donnerstag 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr und

14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch und Freitag 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Samstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
(mit Ausnahme des 30.03.2024)



bis  spätestens  am  Tag  des  Ablaufs  der  Einreichungsfrist  für  Wahlvorschläge
(04.04.2024) und an diesem Tag bis 18.00 Uhr geleistet werden. Wahlberechtigte,
die eine Unterstützungsunterschrift leisten, haben sich auf Verlangen auszuwei-
sen.

Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder ihres körperlichen Zustands die Unter-
zeichnung durch Erklärung vor einem Beauftragten der Stadtverwaltung ersetzen
wollen, haben dies beim Vorsitzenden des Wahlausschusses spätestens am sieb-
ten Tag (28.03.2024) vor dem Ablauf  der Einreichungsfrist  für  Wahlvorschläge
schriftlich zu beantragen; dabei sind die Hinderungsgründe glaubhaft zu machen. 

Der Wahlvorschlag einer Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wählerverei-
nigung für die Stadtratswahl der Großen Kreisstadt Eilenburg, die im Sächsischen
Landtag aufgrund eigenen Wahlvorschlags vertreten ist oder seit der letzten regel-
mäßigen  Wahl  im  Stadtrat  der  Großen  Kreisstadt  Eilenburg  aufgrund  eigenen
Wahlvorschlags vertreten ist, bedarf keiner Unterstützungsunterschriften; dies gilt
entsprechend für den Wahlvorschlag einer nicht  mitgliedschaftlich organisierten
Wählervereinigung, wenn er von der Mehrheit der für die Wählervereinigung Ge-
wählten, die dem Stadtrat zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlages
angehören, unterschrieben ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wählerverei-
nigung für die Ortschaftsratswahl in Kospa-Pressen, die im Sächsischen Landtag
aufgrund eigenen Wahlvorschlags vertreten ist oder seit der letzten regelmäßigen
Wahl  im Stadtrat  der  Großen Kreisstadt  Eilenburg  aufgrund  eigenen  Wahlvor-
schlags vertreten ist,  bedarf  keiner Unterstützungsunterschriften; dies gilt  ent-
sprechend für den Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich organisierten Wäh-
lervereinigung, wenn er von der Mehrheit der für die Wählervereinigung Gewähl-
ten, die dem Stadtrat zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlages ange-
hören, unterschrieben ist.

Darüber  hinaus  bedarf  auch  ein  Wahlvorschlag  einer  Partei  oder
Wählervereinigung,  die  aufgrund  eigenen  Wahlvorschlags  seit  der  letzten
regelmäßigen  Wahl  im  Ortschaftsrat  vertreten  war,  keiner
Unterstützungsunterschriften.  Für  nicht  mitgliedschaftlich  organisierte
Wählervereinigungen  gilt  dies  wieder  unter  der  Maßgabe,  dass  der
Wahlvorschlag zusätzlich von der Mehrheit der zum Zeitpunkt der Einreichung
im  Ortschaftsrat  für  die  Wählervereinigung  vertretenen  Gewählten
unterzeichnet ist.

9. Die unter Punkt 1 genannten Wahlen werden gemäß § 57 KomWG organisato-
risch mit der Europawahl und der Kreistagswahl verbunden.

Informationen zum Datenschutz bei der Aufstellung von Wahlvorschlägen

Indem  die  Wahlbewerberinnen/Wahlbewerber  im  Rahmen  der  Aufstellungsver-
sammlung der Versammlungsleiterin/dem Versammlungsleiter die für die Erstel-
lung  des  Wahlvorschlags  (Anlage 16  zur  Sächsischen  Kommunalwahlordnung)
notwendigen personenbezogenen Daten mitteilen, die Zustimmungserklärung (An-
lage 17 zur Sächsischen Kommunalwahlordnung) und – soweit sie Bürgerinnen/
Bürger anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind – eine Versicherung
an Eides statt gemäß § 6a Absatz 3 des Kommunalwahlgesetzes abgeben, entste-
hen für die den Wahlvorschlag aufstellende Partei bzw. Wählervereinigung aktive
datenschutzrechtliche Hinweispflichten nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundver-
ordnung. Es wird empfohlen, der Wahlbewerberin/dem Wahlbewerber im Rahmen
der  Aufstellungsversammlung  ein  standardisiertes  Merkblatt  entsprechend  dem
Musterformular 1 unter

https://www.datenschutz.sachsen.de/informationspflichten-4155.html?_cp=%7B%7D



auszuhändigen.  Dabei  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  die  Zustimmungserklärung
trotz einer eventuellen datenschutzrechtlichen Geltendmachung der Berichtigung
und Löschung materiell-rechtlich weiter gültig bleibt (§ 6a Absatz 2 Satz 2 Kom-
munalwahlgesetz).

Eilenburg, 22.02.2024

Scheler
Oberbürgermeister


